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RS OGH 1986/1/14 4Ob398/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1986

Norm

IPRG §43 Abs1

Rechtssatz

§ 43 Abs 1 IPRG bezieht sich zwar in erster Linie auf die Übertragung des betre3enden Immaterialgüterrechts selbst

und die Einräumung von Verwertungsrechten daran (zB Lizenzen), greift jedoch auch im Fall ein, in dem durch Vertrag

(Vergleich) zwischen den betro3enen Markeninhabern über das mit einer älteren Marke kollidierende jüngere

Markenrecht Vereinbarungen abgeschlossen wurden.
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